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Norm

UGB §425

Rechtssatz

Das Network?System ist für die Ermittlung der Haftungsordnung bestimmend. Es ist daher bei bekanntem Schadensort

auf den zwischen den Parteien des multimodalen Frachtvertrags hypothetisch abgeschlossenen Vertrag über die

Beförderung auf derjenigen Teilstrecke abzustellen, auf der der Schaden eingetreten ist. Anstelle des Übernahme? und

Auslieferungsorts der multimodalen Beförderung treten der Ort des Beginns und des Endes der betre=enden

Teilstrecke.
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